
 

F r e i e  u n d  H a n s e s t a d t  H a m b u r g  
Behörde für  Schule und Berufsbi ldung  

 

Vergabenummer BSB_VV_010-2019 

 

 

 

 

 

 

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von 

Präsentationssystemen (Displays und Projektoren) sowie 

Zubehör und optionale Dienstleistungen für die staatlichen 

allgemeinbildenden Schulen in Hamburg  

 

 

 

 

 

Formblatt zur Montage-/ Installationsleistung 

 

 

 

Bieter: 
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Ich/ wir erkläre(n), dass wir in der Lage sind, pro Woche 

 

(hier bitte Anzahl maximal möglicher Installationen eintragen) 

Präsentationssysteme (Displays und Projektoren) für das jeweilige Los zu montieren bzw. zu 

installieren. 

Ich/ wir erkläre(n), dass wir 

 die Montage-/ Installationsleistungen im eigenen Betrieb ausführen. 

 die Montage-/ Installationsleistungen durch einen Nachunternehmer ausführen 

lassen. 

 wir die Montage-/ Installationsleistungen sowohl im eigenen Betrieb ausführen als 

auch durch einen Nachunternehmer ausführen lassen. 

Mir/ uns ist bekannt, dass wir bzw. unser Nachunternehmer bei der Montage-/ Installation der 

Präsentationssysteme über die folgende Zertifizierung verfügen muss: 

Zertifizierung TRGS 519 – Technische Regeln für Gefahrstoffe hier Asbest bei 

Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten 

Sofern wir die Leistungen durch einen Nachunternehmer erbringen lassen, benennen wir 

diesen verbindlich wie folgt und erklären, dass dieser Nachunternehmer für die 

Leistungserbringung während der gesamten Vertragslaufzeit zur Verfügung steht: 

Firma  

Rechtsform  

Sitz des Unternehmens  

 

Gegenstand des Unternehmens  
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Geschäftsleitung des Unternehmens  

 

Unternehmensstruktur (z.B. 

Muttergesellschaften, 

Konzernzugehörigkeit, 

Niederlassungen) 

 

 

 

 

Ggf. Angaben zur zuständigen 

Niederlassung 

 

 

Mir/ uns ist bewusst, dass eine falsche Angabe zur Kündigung des Vertrags und etwaigen 

Schadensersatzansprüchen führen kann. Der Wechsel des Nachunternehmers bedarf der 

Zustimmung des Auftraggebers. Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn der Auftragnehmer 

die Gründe für den Wechsel des Nachunternehmers plausibel darlegt. 


